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wirkungen der Tätigkeiten privater Militär- und Sicherheits-
firmen auf den Genuss der Menschenrechte;

17. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der von der
Arbeitsgruppe nach ihren Länderbesuchen und über den Pro-
zess der regionalen Konsultationen sowie in Abstimmung mit
Akademikern und zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen geleisteten Arbeit zur Aufstellung konkreter
Grundsätze für die Regulierung privater Unternehmen, die
auf dem internationalen Markt militärische Unterstützungs-,
Beratungs- und sonstige militärische Sicherheitsdienstleis-
tungen anbieten, und nimmt außerdem Kenntnis von ihren
Arbeiten am Entwurf eines Übereinkommens über die Regu-
lierung, Überwachung und Beaufsichtigung privater Militär-
und Sicherheitsfirmen zur Prüfung durch die Mitgliedstaa-
ten259;

18. legt den Mitgliedstaaten nahe, den Vorschlag der
Arbeitsgruppe betreffend eine mögliche neue völkerrechtli-
che Übereinkunft zur Regulierung privater Militär- und
Sicherheitsfirmen260 sorgfältig zu prüfen, und empfiehlt allen
Mitgliedstaaten, einschließlich derjenigen, die als Auftragge-
berstaat, Staat der Tätigkeit, Heimatstaat oder Staat, dessen
Staatsangehörige bei einer privaten Militär- oder Sicherheits-
firma angestellt sind, mit dem Phänomen privater Militär-
und Sicherheitsfirmen konfrontiert sind, zur Arbeit der offe-
nen zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe des Menschenrechts-
rats beizutragen, die beauftragt wurde, die Möglichkeit der
Erarbeitung eines internationalen Regulierungsrahmens für
die Regulierung, Überwachung und Beaufsichtigung der Tä-
tigkeiten privater Militär- und Sicherheitsfirmen zu prüfen,
einschließlich der Option der Erarbeitung einer rechtsver-
bindlichen Übereinkunft, und dabei die ersten Arbeiten der
Arbeitsgruppe über den Einsatz von Söldnern zu berücksich-
tigen;

19. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit der Ar-
beitsgruppe bei der Wahrnehmung ihres Mandats voll zusam-
menzuarbeiten;

20. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kom-
missarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, der Ar-
beitsgruppe jede erforderliche fachliche und finanzielle Hilfe
und Unterstützung zur Wahrnehmung ihres Mandats zu ge-
währen, namentlich durch die Förderung der Zusammenar-
beit zwischen der Arbeitsgruppe und anderen Teilen des Sys-
tems der Vereinten Nationen, die sich mit der Bekämpfung
von Söldneraktivitäten befassen, um den Anforderungen zu
entsprechen, die sich aus ihren gegenwärtigen und künftigen
Tätigkeiten ergeben;

21. ersucht die Arbeitsgruppe, die Staaten sowie die
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen bei
der Durchführung dieser Resolution zu konsultieren und der
Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung
einen Bericht mit konkreten Empfehlungen vorzulegen, der
ihre Erkenntnisse in Bezug auf den Einsatz von Söldnern zur

Untergrabung des Genusses aller Menschenrechte und zur
Behinderung der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der
Völker enthält;

22. beschließt, auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung
die Frage des Einsatzes von Söldnern als Mittel zur Verlet-
zung der Menschenrechte und zur Behinderung der Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechts der Völker unter dem
Punkt „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ zu behandeln.

RESOLUTION 65/204

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/456/Add.1, Ziff. 17)261.

65/204. Ausschuss gegen Folter

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf das Übereinkommen gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe262,

unter Begrüßung des Berichts des Ausschusses gegen
Folter,

mit Bedauern darüber, dass bei der Prüfung der Berichte
von Vertragsstaaten und der Mitteilungen von Einzelperso-
nen nach wie vor ein Rückstand besteht, der den Ausschuss
daran hindert, die Berichte und Mitteilungen rasch und ohne
ungebührliche Verzögerung zu prüfen,

Kenntnis nehmend von dem Ersuchen des Ausschusses
an die Generalversammlung, eine Verlängerung seiner Ta-
gungsdauer zu genehmigen,

sowie feststellend, dass der Ausschuss nur zehn Mitglie-
der hat und derzeit jährlich nur zwei dreiwöchige Tagungen
abhält,

ferner feststellend, dass der geschätzte Haushaltsmittel-
bedarf für die beantragte Verlängerung der Tagungsdauer im
Rahmen des gebilligten Programmhaushaltsplans für den
Zweijahreszeitraum 2010-2011 gedeckt und im Rahmen des
Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijahres-
zeitraum 2012-2013 weiter behandelt werden wird, einge-

259 Siehe A/HRC/15/25.
260 A/65/325, Anlage.

261 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Armenien, Belgien, Be-
nin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland,
Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Mali, Malta, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumä-
nien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Venezuela
(Bolivarische Republik) und Zypern. 
262 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991
Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307.
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denk der Notwendigkeit, die Ressourcen bestmöglich zu nut-
zen,

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekre-
tärs über die Evaluierung der Nutzung zusätzlicher Tagungs-
zeit durch die Menschenrechtsvertragsorgane263, dem wach-
senden Arbeitsvolumen der Vertragsorgane und der steigen-
den Zahl ihrer Ersuchen um mehr Tagungszeit,

1. dankt dem Ausschuss gegen Folter für die bisheri-
gen Anstrengungen, seine Arbeitsmethoden effizienter zu ge-
stalten, darunter im Hinblick auf die weitere Harmonisierung
der Arbeitsmethoden der Vertragsorgane, und ermutigt ihn,
seine Aktivitäten in dieser Hinsicht fortzusetzen;

2. beschließt, den Ausschuss zu ermächtigen, vor-
übergehend ab Mai 2011 bis Ende November 2012 in jeder
Tagungsperiode eine zusätzliche Sitzungswoche abzuhalten,
um den Rückstand bei der Prüfung der Berichte von Vertrags-
staaten und der Mitteilungen von Einzelpersonen abzubauen;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung konkrete
und jeweils spezifische Vorschläge zu den Menschenrechts-
vertragsorganen, einschließlich des Ausschusses gegen Fol-
ter, vorzulegen, die auf der Arbeit des Generalsekretärs ge-
mäß Resolution 9/8 des Menschenrechtsrats vom 24. Septem-
ber 2008264 und der diesbezüglichen Arbeit der Vertragsorga-
ne aufbauen und die die Wirksamkeit dieser Organe verbes-
sern und mögliche Effizienzsteigerungen im Hinblick auf ihre
Arbeitsmethoden und ihren Mittelbedarf aufzeigen sollen, um
ihr Arbeitsvolumen besser zu bewältigen, wobei die Haus-
haltszwänge und die unterschiedliche Belastung der einzel-
nen Vertragsorgane zu berücksichtigen sind.

RESOLUTION 65/205

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/65/456/Add.1, Ziff. 17)265.

65/205. Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass niemand der Folter oder anderer
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe unterworfen werden darf,

unter Hinweis darauf, dass die Freiheit von Folter und
anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe ein Recht ist, das nicht außer Kraft ge-
setzt werden darf und unter allen Umständen geschützt wer-
den muss, auch in Zeiten internationaler oder innerer bewaff-
neter Konflikte oder Unruhen oder eines sonstigen öffentli-
chen Notstands, dass das absolute Verbot der Folter und ande-
rer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe in den einschlägigen internationalen Über-
einkünften bekräftigt wird und dass Rechts- und Verfahrens-
garantien gegen diese Handlungen keinen Maßnahmen unter-
liegen dürfen, die dieses Recht untergraben,

sowie unter Hinweis darauf, dass das Verbot der Folter
eine zwingende Norm des Völkerrechts ist und dass interna-
tionale, regionale und innerstaatliche Gerichte die Auffas-
sung vertreten haben, dass das Verbot grausamer, unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe eine Norm
des Völkergewohnheitsrechts ist,

ferner unter Hinweis auf die Definition der Folter in Ar-
tikel 1 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausa-
me, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe266, unbeschadet aller internationalen Übereinkünfte
oder innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die weitergehende
Bestimmungen enthalten oder enthalten können,

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist,
dass die Staaten ihre Verpflichtungen in Bezug auf Folter und
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe ordnungsgemäß auslegen und erfüllen und
sich streng an die Definition der Folter in Artikel 1 des Über-
einkommens halten,

feststellend, dass nach den Genfer Abkommen von
1949267 Folter und unmenschliche Behandlung eine schwere
Verletzung sind und dass nach dem Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für
die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völ-
kerrecht, dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zur
Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere
schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Ho-
heitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem
31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer
Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im

263 A/65/317.
264 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53A (A/63/53/Add.1), Kap. I.
265 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland,
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien,
Griechenland, Guatemala, Honduras, Irak, Irland, Island, Israel, Italien,
Jordanien, Kanada, Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litau-
en, Luxemburg, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Mikronesien (Föderier-
te Staaten von), Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Timor-Leste, Togo,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.

266 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991
Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307.
267 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953;
AS 1951 181 207 228 300.




